
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Sassenberg vom 03.11.2009 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 2015, S. 496) in der jeweils geltenden 
Fassung, der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 155) in der jeweils geltenden Fassung, 
des § 54 des Landeswassergesetzes vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in der 
jeweils geltenden Fassung, des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts vom 04. Mai 2021 
(GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Sassen-
berg in seiner Sitzung am 27.10.2009 die folgende Satzung beschlossen: 

 
1. Abschnitt: 

Finanzierung der Abwasserbeseitigung 
 

§ 1 
Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Entwässerungsge-

bühren und Kanalanschlussbeiträge nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Stadt Sassenberg vom 

28.11.2005 stellt die Stadt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum 
Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung 
anfallenden Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Ver-
fügung (gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an perso-
nellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erfor-
derlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser-Versickerungsanlagen, 
Transportfahrzeuge für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und Inhaltstoffen von abfluss-
losen Gruben, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 

 
(3) Die gemeindlichen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die 

auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Entwässerungsgebühren zu-
grunde gelegt wird. 

 
2. Abschnitt: 

Gebührenrechtliche Regelungen 
 

§ 2 
Entwässerungsgebühren 4) 7) 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 4 

Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Entwässerungsgebühren (Benutzungsgebüh-
ren) zur Deckung der Kosten i. S. d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach 
§ 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Entwässerungsgebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW). 
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(3) Zur Deckung der Abwasserabgabe, die die Stadt anstelle der Einleiter, die im Jahres-

durchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen oder 
ähnlichem Schmutzwasser einleiten, erhebt die Stadt eine Kleineinleiterabgabe. 

 
(4) Die Schmutzwasser- und die Regenwassergebühr sind grundstücksbezogene Benut-

zungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe1) 

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Entwässerungsgebühren für die Beseitigung von Schmutz- und 

Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen 
und Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Besei-
tigung des Abwassers). Die Stadt erhebt außerdem Benutzungsgebühren für die Einleitung 
von Grund- oder Drainagewasser in die öffentliche Misch- oder Niederschlagswasserka-
nalisation.   

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4). 
  
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der 

bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche auf den angeschlossenen 
Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Ab-
wasseranlage gelangen kann (§ 5). 

 
(4) Die Drainagewassergebühr bemisst sich nach der Abwassermenge, die in die gemeindli-

che Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar eingeleitet wird. 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühr 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen 

Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezo-

gene Frischwassermenge des laufenden für die Erhebung des Wassergeldes maßgebli-
chen Zeitraumes -Abrechnungsjahr- (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungs-
anlagen mit Ausnahme von Handpumpen außerhalb der Gebäude (z. B. private Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4) abzüglich der auf 
dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die 
nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 5).  

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Wasserzähler ermittelt. 

Bei der Wassermenge aus öffentlichen Versorgungsanlagen gilt die für die Erhebung der 
Wassergebühr für das laufende Abrechnungsjahr zugrunde gelegte Wassermenge. Hat 
ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der 
Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauches des Vorjahres und unter Berücksichtigung 
der glaubhaft gemachten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Die Datenüber-
nahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der 
Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zwei-
malige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Er-
füllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) und der 
Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) 
sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und zum Nach-
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weis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der Grund-
stückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden. 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. private Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch 
einen auf seine Kosten von der Stadt oder durch den Gebührenpflichtigen eingebauten 
und messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu 
führen. Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt demje-
nigen, der den Wasserzähler eingebaut hat. Bei gewerblich genutzten Grundstücken ist 
ein Wasserzähler einzubauen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen 
Wasserzählers nicht zumutbar oder hat der Gebührenpflichtige bei privaten Wasserversor-
gungsanlagen und Regenwassernutzungsanlagen, deren Wasser in die Kanalisation ge-
leitet wird, die zugeführten Wassermengen nicht durch einen Wasserzähler ermittelt, so ist 
die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge zu schätzen. Hat 
ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge 
von der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauches des Vorjahres und unter Berück-
sichtigung der glaubhaft gemachten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. Mindes-
tens ist jedoch ein Wasserverbrauch von 40 m³/Person/Jahr einschließlich des Verbrau-
ches aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage zugrunde zu legen. § 7 Abs. 1 Satz 
2 und § 7 Abs. 4 Satz 2 gelten entsprechend. 

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig 

verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) ab-
gezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis 
der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten von der Stadt oder 
durch den Gebührenpflichtigen eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete 
Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu füh-
ren: 

  
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtungen 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-
ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der Ab-
wasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis über einen auf 
seine Kosten von der Stadt oder durch den Gebührenpflichtigen eingebauten messrichtig 
funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in An-
lehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut 
geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des 
Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der 
Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie 
Eichung des Wasserzählers obliegt demjenigen, der den Wasserzähler eingebaut hat. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 
statt. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der 
Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen 



 4

Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen 
Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie 
groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, der 
Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wasser-
mengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder nicht 
nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. 
Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasser-
schwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen An-
trag bis zum Ende des auf den Erhebungszeitraum (§ 7 Abs. 1) folgenden Jahres durch 
den Gebührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums 
findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschluss-
frist). 
 

(6) Als Schmutzwassermenge gilt auch die Einleitung von Niederschlagswasser in den 
Schmutzwasserkanal. Der Grundstückseigentümer bzw. Benutzungspflichtige ist verpflich-
tet, für die zusätzlich eingeleiteten Wassermengen einen Nachweis zu erbringen. Der 
Nachweis soll durch den Einbau eines geeigneten und geeichten Messgerätes erfolgen, 
soweit dies dem Grundstückseigentümer bzw. Benutzungspflichtigen zumutbar ist. Die 
dadurch verursachten Kosten gehen zu Lasten des/der Gebührenpflichtigen. Ist der Nach-
weis nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand zu erbringen, so ist 
die Stadt berechtigt, die zusätzlich zugeführte Wassermenge anhand der befestigten/ver-
siegelten Fläche, von der aus belastetes Niederschlagswasser der Schmutzwasserkanali-
sation zufließt, und des Berechnungsregens zu schätzen. 

 
(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,96 €. In dieser Gebühr sind der ver-

schmutzungsabhängige Anteil mit 24,5 % und der verschmutzungsunabhängige Anteil mit 
75,5 % enthalten. 

 
(8) Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes, die am 

20.09. des dem Erhebungszeitraum vorhergehenden Jahres dort mit Hauptwohnsitz ge-
meldet waren, festgesetzt. Eine dauernde Abwesenheit oder sonstige besondere Verhält-
nisse sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides (Aus-
schlussfrist) geltend zu machen. 

 
(9) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner die Hälfte des Abgabensatzes nach § 9 Abs. 

4 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserab-
gabengesetz -AbwAG) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 5 

Starkverschmutzerzuschlag 
 
Für die Ableitung von stark verschmutztem Abwasser wird ein Zuschlag nach dem Grad der 
Verschmutzung für die Reinigung erhoben. Als stark verschmutzt gilt ein Abwasser, das in der 
ungeschüttelten Probe einen Gehalt von mehr als 500 mg/l BSB5 aufweist. Der Verschmut-
zungsfaktor berechnet sich anhand des Verhältnisses zwischen normalen häuslichen Abwas-
ser, für das ein BSB5-Bedarf von 500 mg/l gilt und dem tatsächlich eingeleiteten Abwasser.  
 
Steigt jedoch das Verhältnis CSB-Wert zu BSB5 Wert auf über 2 : 1 an, so tritt an die Stelle 
des BSB5 der CSB. Als normales häusliches Abwasser gilt dann ein Abwasser mit einer CSB-
Konzentration von 1.000 mg/l. Für die Ermittlung sind 4 Tagesuntersuchungen pro Jahr im 
Einlauf in die öffentliche Abwasseranlage durch ein zugelassenes Untersuchungslabor durch-
zuführen. 
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§ 6  
Niederschlags- und Drainagewassergebühr 1) 2) 4) 7) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die auf volle Quad-

ratmeter aufgerundete Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befes-
tigten Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht 
leitungsgebunden abflusswirksam in die städtische Abwasseranlage gelangen kann. Eine 
nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von bebauten (bzw. über-
bauten) und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlags-
wasser in die städtische Abwasseranlage gelangen kann. 

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten abflusswirksamen Flächen werden 

durch schriftliche Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke, tatsäch-
liche Feststellungen durch Beauftragte der Stadt vor Ort sowie Schätzung aufgrund vorlie-
gender Unterlagen wie Luftbilder oder Bauvorlagen ermittelt. Soweit erforderlich, kann die 
Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen einfordern. Kommt der Grundstückseigentümer sei-
ner Auskunftspflichten nach § 20 der Satzung nicht nach oder liegen für ein Grundstück 
keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute 
(bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Stadt ge-
schätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (z. B. Planung und ausrei-
chende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung 
der Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Nie-
derschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuld-
ner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden. 

 
(3) Als befestigte Flächen im Sinne des Absatzes 1 gelten Flächenbefestigungen, die einen 

Abflusswert C>0,5 aufweisen. Grundlage für diese Festlegung ist die DIN 1986 – 100, Ta-
belle 9 – Abflussbeiwerte C zur Ermittlung des Regenwasserabflusses. Die entsprechende 
Tabelle ist als Anlage 1 der Satzung beigefügt.  

 
(4) Für befestigte Flächen, die nachweislich in eine den anerkannten Regeln der Technik und 

der Entwässerungssatzung entsprechenden Versickerungsanlage mit Notüberlauf zur öf-
fentlichen Abwasseranlage entwässern, wird ein Nachlass auf die Niederschlagswasser-
gebühr nach Höhe von 75 % gewährt.  

 
(5) Bei Regenwassernutzungsanlagen mit Notüberlauf zur öffentlichen Abwasseranlage, die 

den anerkannten Regeln der Technik und der Entwässerungssatzung entsprechen, wird 
auf Antrag des Gebührenpflichtigen ein Nachlass von 75 % für jeden m² befestigter und 
abflussrelevanter Fläche, die an die Regenwassernutzungsanlage angeschlossen ist, ge-
währt.  

 
(6) Bei der Rückhaltung von Niederschlagswasser mit Überlauf an die öffentliche Abwasser-

anlage, die den anerkannten Regeln der Technik und der Entwässerungssatzung ent-
spricht, kann die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen eine Reduzierung der Nieder-
schlagswassergebühr um 75 % vornehmen, sofern der Gebührenpflichtige nachweist, 
dass aufgrund der Beschaffenheit des jeweiligen Grundstücks und der bebauten und be-
festigten Fläche des Grundstückes, bzw. der betriebenen Anlage oder sonstiger Umstände 
des Einzelfalls, eine Drosselung auf einen Abflussbeiwert von 0,25 und kleiner erreicht 
wird. 

 
(7) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche um mehr als 20 Quadratmeter 

verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Stadt innerhalb eines Monats nach 
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Abschluss der Veränderung anzuzeigen. Die veränderte Größe der bebauten und/oder 
befestigten Fläche wird, mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, in dem die Fläche her-
gestellt wurde. 

 
(8) Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden m² bebauter und/oder befestigter Fläche 

im Sinne des Abs. 1 0,54 €. 
 

(9) Als Abwassermenge für die Drainagewassergebühr gilt die im Veranlagungszeitraum tat-
sächlich zugeführte Menge. Der Grundstückseigentümer bzw. Benutzungspflichtige ist ver-
pflichtet, für die eingeleiteten Wassermengen einen Nachweis zu erbringen. Der Nachweis 
hat grundsätzlich durch den Einbau eines geeigneten und geeichten Messgerätes zu er-
folgen, soweit dies dem Grundstückseigentümer bzw. Benutzungspflichtigen zumutbar ist. 
Die dadurch verursachten Kosten gehen zu Lasten des/der Gebührenpflichtigen. Ist der 
Nachweis nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand zu erbringen, 
so ist die Menge mit prüffähigen Nachweisen zu belegen. Weist der Gebührenpflichtige die 
maßgeblichen Wassermengen nicht nach oder zeigt der Wasserzähler nicht richtig an, so 
ist die Stadt berechtigt, die zugeführte Wassermenge zu schätzen. Die Drainagewasser-
gebühr beträgt 0,72 €/m³; Basis ist hier eine angenommene jährliche Niederschlagsmenge 
von 750 m³/m². 

 
§ 7 

Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 
(1) Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf die betriebsfertige Herstellung des 

Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Ge-
bührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.  

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Ge-

bührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Verpflichtung zur Leistung der Kleineinleiterabgabe beginnt mit dem Ersten des Mo-

nats, der auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Einleitung folgt, frühestens mit dem Inkraft-
treten dieser Satzung. 

 
(4) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. En-

det die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum 
Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. Die Gebührenpflicht für die 
Kleineinleiterabgabe endet mit dem Wegfall der Kleineinleitung. 

 
§ 8 

Gebührenpflichtige 1) 

 
Gebührenpflichtige sind 
 
a) der Grundstückseigentümer bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberech-

tigte, 
 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist. 
c) die Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung.  

  
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
(1) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des 

Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. 
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Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswech-
sel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats nach der Recht-
sänderung schriftlich mitzuteilen.  

 
(2) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. 
Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 

 
§ 9 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Benutzungsgebühr und die Kleineinleiterabgabe werden einen Monat nach Bekannt-

gabe des entsprechenden Bescheides fällig. Die Gebühren können zusammen mit ande-
ren Abgaben erhoben werden. 

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen er-

folgt einmal jährlich. Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Ge-
bührenpflichtigen bedienen. 

 
§ 10 

Vorausleistungen 1) 
 
(1) Die Stadt erhebt am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 

KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Abwassergebühr in Höhe von ¼ des Betra-
ges, der sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, bemessen sich die Abschlagszahlungen und Teilzahlungen nach dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushalte oder Betriebe. Auf Antrag des Gebüh-
renpflichtigen ist eine Anpassung der Vorausleistungen im Laufe des Jahres möglich, 
wenn sich Änderungen der Berechnungsgrundlagen eingestellt haben. Die §§ 4 bis 6 gel-
ten entsprechend. 

 
(2) Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung 

und endgültige Festsetzung erfolgen im darauffolgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 
 
(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so 

wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu ge-
ring bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Be-
endigung des Benutzungsverhältnisses werden zu viel gezahlte Vorausleistungen erstat-
tet. Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge 
sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbe-
träge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
§ 11 

Verwaltungshelfer 
 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der 
Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 

3. Abschnitt 
Beitragsrechtliche Regelungen 

 
§ 12 

Kanalanschlussbeitrag 
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(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der gemeindlichen Ab-
wasseranlage erhebt die Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 
3 KAG NRW. 

 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruch-

nahme der gemeindlichen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen 
Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes 
der Stadt für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der gemeindlichen Abwasser-
anlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 13 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss die an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich ange-
schlossen werden können, 

 
2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht beste-

hen und 
 
3. für das Grundstück muss    
   

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Bebauungs-
plan), so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 

 
b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 

ist (z. B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grundstück 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der geordneten städtebauli-
chen Entwicklung der Stadt zur Bebauung anstehen.   

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z.B. im Außen-

bereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Vo-
raussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen der Nieder-

schlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen 
sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken ober-
irdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein 
von der Stadt betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4) Grundstück im Sinne des 3. Abschnittes dieser Satzung ist unabhängig von der Eintra-

gung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentü-
mer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt wer-
den darf und an die Anlage angeschlossen werden kann. 

 
§ 14 

Beitragsmaßstab 8) 
 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen 

der Grundstücksfläche mit dem Veranlagungsfaktor. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
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a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche Grundstücksflä-
che, 

 
b) wenn es sich um ein Grundstück im nicht beplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) han-

delt oder ein Bebauungsplan die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, die tat-
sächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m von der kanalisierten Er-
schließungsanlage oder von der der Erschließungsanlage zugewandten Grenze des 
Grundstückes. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung 
hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nut-
zung bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. Grundstücks-
teile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur kanalisierten Erschließungsanlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Bei 
Grundstücken, die durch mehr als eine Kanalisationsleitung erschlossen werden, wird 
die Grundstücksseite der Berechnung zugrunde gelegt, an der die erste Anschluss-
möglichkeit besteht. 

 
c) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Fläche aus der Grund-

fläche der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 
die Grundflächenzahl 0,2. Ist die so errechnete Vorteilsfläche größer als das Buch-
grundstück, so ist die Fläche des Buchgrundstückes maßgebend. 

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Veranlagungs-

faktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstücken, auf de-
nen keine Bebauung zulässig ist:    1,0 

 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:   1,25 
 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:    1,5 
 
d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:  1,75 
 
e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:  2,0. 
 

(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 

 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge-

schosse. 
 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumas-
senzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder 
abgerundet werden. 

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän-
nisch auf- oder abgerundet werden. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder 
vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Bau-
massenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. Enthält eine 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so gelten die Regelun-
gen der Buchst. a) bis c) entsprechend. 

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Ge-

schosszahl noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, ist maßgebend: 
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a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse. 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 

der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.    
 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als 

eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
(7) Grundstücke, die nicht baulich oder gewerblich genutzt sind und auch nicht baulich oder 

gewerblich genutzt werden dürfen, werden mit 0,5 der Grundstücksfläche angesetzt. 
 
(8) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten Veranlagungs-

faktoren um je 0,35 erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan 
festgesetzt, aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung überwie-
gend gewerblich genutzt werden oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Um-
gebung vorhandenen Nutzung zulässig wäre. 

 
§ 15 

Beitragssatz 1) 7) 11) 16) 
 

(1) Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz- und Niederschlagswasser be-
trägt je m² Veranlagungsfläche 8,08 €. Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser wer-
den 55 v. H. des Beitragssatzes nach Satz 1 = 4,44 €/m² erhoben; bei einem Anschluss 
nur für Niederschlagswasser werden 45 v. H. des Beitragssatzes nach Satz 1 = 3,64 €/m² 
erhoben. In den Fällen, in denen bei Grundstücken der Anschluss an die Niederschlags-
entwässerung in Form eines Notüberlaufes möglich ist, beträgt der Anschlussbeitrag 0,78 
€/m² Veranlagungsfläche. 

 
(2) Solange bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der Ab-

wässer in die Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwäs-
ser auf dem Grundstück verlangt wird, ermäßigt sich der Anschlussbeitrag nach Abs. 14 
Satz 1 und Satz 2 erster Halbsatz um 50 v. H. Entfällt auf Grund einer Änderung der 
Abwasseranlage die Notwendigkeit der Vorklärung oder Vorbehandlung, so ist der Rest-
betrag bis zur Höhe des vollen Anschlussbeitrages nachzuzahlen. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht für Grundstücke mit industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vor-
klärung oder Vorbehandlung lediglich verlangt wird, um die Abwässer in einen Zustand zu 
versetzen, der Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage 
ist (§ 7 der Entwässerungssatzung). 

 
(3) Entfallen die in Abs. 1 und 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeit, 

so ist der Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 
 
(4) Die Stadt kann den Anschlussbeitrag für Teile der Abwasseranlage gesondert erheben. 

Die Teile und die auf sie entfallenden Teilbeträge werden durch Satzung bestimmt. 
 

§ 16 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage 

angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den Fällen des 

§ 15 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkungen 
der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 
 

(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die Abwas-
seranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit In-
krafttreten dieser Satzung. 
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(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss 

des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem 
Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist. Falls die 
Anschlussgebühren- oder Beitragspflicht nur für eine Teilanlage (Regenwasserkanalisa-
tion oder Schmutzwasserkanalisation) nach früherem Recht entstanden war, entfällt die 
Entstehung der Beitragspflicht nur für diesen Teil der Abwasseranlage. 

 
§ 17 

Beitragspflichtiger 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-

mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 18 

Fälligkeit der Beitragsschuld 
 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Die Klage gegen einen Beitragsbescheid hat gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsge-

richtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht von der Pflicht 
zur fristgerechten Zahlung. 

 
§ 19 

Ablösung des Anschlussbeitrages 
 
(1) Die Stadt kann mit dem Beitragspflichtigen vor Entstehen der Beitragspflicht über die Ab-

lösung des Anschlussbeitrages Vereinbarungen treffen. Der Ablösungsbetrag bestimmt 
sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrages. 

 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
4. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
 

§ 20 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und 

Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlas-
sen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.    

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, 

so kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung 
aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf 
Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. Soweit erforderlich kann 
die Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen auf Kosten des Gebührenpflichtigen fordern. 
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§ 21 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht 
beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge und die Entwässerungsgebühren 
gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.  
 

§ 22 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Sat-
zung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 

 
§ 23 

Rechtsmittel 
 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung. 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Sassenberg vom 28.11.2005 in der derzeit geltenden 
Fassung außer Kraft. 
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Anlage 1 zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg 

 
DIN 1986 - 100 
 
Tabelle 9 – Abflussbeiwerte C zur Ermittlung des Regenwasserabflusses 
 
 
Nr.  Art der Fläche Abflussbeiwert 
1 Wasserundurchlässige Flächen, z. B. 

- Dachflächen 
- Betonflächen 
- Rampen 
- befestigte Flächen mit Fugendichtung 
- Schwarzdecken (Asphalt) 
- Pflaster mit Fugenverguss 
- Kiesschüttdächer 
- Begrünte Dachflächen 

- für Intensivbegrünungen 
- für Extensivbegrünungen ab 10 cm Aufbaudicke 
- für Extensivbegrünungen unter 10 cm Aufbaudicke 

 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 

 
0,3 
0,3 
0,5 

2 Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen, z. B. 
- Betonpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Fläche mit Platten 
- Pflaster mit hohem Fugenanteil und Ökopflaster 
- Rasengittersteine  
- Wassergebundene Flächen 
- Kinderspielplätze mit Teilbefestigungen 
- Sportflächen mit Dränung 

- Kunststoffflächen, Kunststoffrasen 
- Tennenflächen 
- Rasenflächen 

 
0,7 
0,6 
0,4 
0,5 
0,3 

 
0,6 
0,4 
0,3 

3 Wasserdurchlässige Flächen ohne oder mit unbedeutender Was-
serableitung, z. B. 
- Parkanlagen und Vegetationsflächen, Schotter- und Schlackebo-

den, Rollkies, auch mit befestigten Teilflächen, wie 
- Gartenwege mit wassergebundener Decke oder 
- Einfahrten und Einstellplätzen mit Rasengittersteinen 

0,0 
 

0,0 

 
 
1) Geändert durch Satzung zur 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 24.11.2010 mit Wirkung vom 01.01.2011. 
 
2) Geändert durch Satzung zur 2. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 30.11.2011 mit Wirkung vom 01.01.2012. 
 
3) Geändert durch Satzung zur 3. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 14.12.2012 mit Wirkung vom 01.01.2013. 
 
4) Geändert durch Satzung zur 4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 18.12.2013 mit Wirkung vom 01.01.2014. 
 
5) Geändert durch Satzung zur 5. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 17.12.2014 mit Wirkung vom 01.01.2015. 
 
6) Geändert durch Satzung zur 6. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 16.12.2015 mit Wirkung vom 01.01.2016. 
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7) Geändert durch Satzung zur 7. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 14.11.2016 mit Wirkung vom 01.01.2017. 
 
8) Geändert durch Satzung zur 8. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 15.11.2017 mit Wirkung vom 01.01.2018. 
 
9) Geändert durch Satzung zur 9. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 15.11.2018 mit Wirkung vom 01.01.2019. 
 
10) Geändert durch Satzung zur 10. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 15.11.2019 mit Wirkung vom 01.01.2020. 
 
11) Geändert durch Satzung zur 11. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 04.11.2020 mit Wirkung vom 01.01.2021. 
 
12) Geändert durch Satzung zur 12. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 17.12.2021 mit Wirkung vom 01.01.2022. 
 
13) Geändert durch Satzung zur 13. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 16.12.2022 mit Wirkung vom 01.01.2023. 
 
14) Geändert durch Satzung zur 14. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 20.11.2023 mit Wirkung vom 01.01.2024. 
 
15) Geändert durch Satzung zur 15. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 17.12.2024 mit Wirkung vom 01.01.2025. 
 
16) Geändert durch Satzung zur 16. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Sassenberg vom 23.12.2025 mit Wirkung vom 01.01.2026. 
 


